Vortrag Dipl. Ing. Hans Günter Portmann vor der Europäischen Kommission am 18. Juni 2008 in Straßburg

Thema: Harmonisierung der Berufsprofile

Begrüßung

Logistikketten machen in Zeiten steigender Globalisierung vor Landesgrenzen keinen Halt. Die Binnenschifffahrt macht dies seit vielen Jahren erfolgreich vor. Das Wasserstraßennetz ist ganz natürlich europaweit verbunden. 

So ist es nicht verwunderlich, dass die wenigen in Europa existierenden Ausbildungszentren für die Binnenschifffahrt auf Ebene der Schulleiter/innen seit langem eng und erfolgreich kooperieren. In der Vergangenheit haben sie beispielsweise gemeinsam an mehreren EU-Projekten aktiv teilgenommen. Im Rahmen von „Petra“ und „Leonardo“ entstanden dadurch gemeinsam Unterrichtsmaterialien für viele Ausbildungsbereiche, die in deutscher, französischer und niederländischer Sprache allen zugänglich sind. Für die Zukunft werden weitere Vorhaben angestrebt.
Enge Kooperationen und Absprachen sind für diese Schulen selbstverständlich. Dies drückt sich beispielsweise darin aus, dass in fachlichen Fragen Kollegen/innen unterschiedlicher Länder mit ihren jeweiligen Partnern an den anderen Schulen regelmäßig Anregungen, Gedanken und Materialien austauschen.
Ausbildung in der Binnenschifffahrt
Die Binnenschifffahrt ist sicher ein gutes Beispiel für ein Europa ohne Grenzen. In der Ausbildung gehen die EU-Mitgliedsstaaten jedoch sehr unterschiedliche Wege. Seit längerem bemühen sich daher die Schulleiter/innen der Ausbildungsschulen für Binnenschifferinnen und Binnenschiffer in Europa um Transparenz in der Ausbildung und gemeinsam mit der ausbildenden Wirtschaft um einheitliche und vergleichbare Standards.

So haben die Schulleiter/innen der europäischen Binnenschifferschulen an dem Worksshop in Rotterdam vom 08.11. bis 10.11. 2005 zum Thema „Fahrsimulation in der Binnenschifffahrt“ und der Konferenz der Schulleiter zum Thema „Harmonisierung der Berufsprofile und Berufskenntnisse in der europäischen Binnenschifffahrt“, an der Vertreter der europäischen Binnenschifffahrt teilnahmen, eine Antwort auf die bevorstehende „Harmonisierung der Berufsprofile in der Binnenschifffahrt“ erwartet. Die Tagung hat viele Fragen aufgeworfen, eine Behandlung der Harmonisierung in der Binnenschifffahrt hat nicht stattgefunden. Aufgrund dieser Enttäuschung haben die Schulleiter/innen den Stellvertretenden Generalsekretär der ZKR, Herrn Hans van der Werf, in einem Schreiben, um Mithilfe bei der Behandlung des Themas gebeten.

Auf dem Treffen im Jahr 2007 in Schönebeck haben wir das Thema „Harmonisierung“ nochmals diskutiert. Ein weiteres Schreiben richteten wir wieder an Herrn van der Werft. Die Folge dieses Schreibens zeigte sich in gemeinsame vorbereitende Gespräche für die jetzige Tagung.

Unser Wunsch ist es, Mindeststandards festzulegen, die in die europäische Berufsausbildung zum Binnenschiffer/innen für jedes europäische Land verpflichtend vorgeschrieben werden. Wir sind der Meinung, dass alle Binnenschiffer/innen auf den gleichen Gewässern fahren und somit Mindestanforderungen gefunden werden müssen, die jeder in Europa, der diesen Beruf ausübt, als Minimum vermittelt bekommt. Über weitere Qualifikationen, die über diese (Mindest-) Standards hinaus vermittelt werden, entscheidet jedes Land für sich.

Der Vergleich der vorliegenden Ausbildungspläne zeigt sehr deutlich, wie unterschiedlich die Wege bis zum Abschluss eingeschlagen werden. Die verschiedenen europäischen Partner bieten Ausbildungsmöglichkeiten von vollschulischen über berufsbegleitenden bis hin zum Hochschulstudium an, die alle mit dem Ziel, Fahren, Bedienen und Führen eines Binnenschiffes, enden.

Welche dieser Wege die bessere Möglichkeit ist, steht nicht zur Diskussion, sondern die mindest zu vermittelnden Inhalte, sollten diskutiert und von den Verantwortlichen festgelegt werden. Ebenfalls sollte die Anerkennung der verschiednen Abschlüsse in den  europäischen  Ländern diskutiert, und eine Lösung die eine Anerkennung einschließt gefunden werden.

Die berufliche Bildung wird in Europa sehr intensiv diskutiert. Für diese Diskussion sind wir als Schulleiter/innen der europäischen Binnenschifferschulen nicht diejenigen, die Entscheidungen treffen können. Die Sozialen Partner in der Binnenschifffahrt müssen die Diskussion führen und die Politiker, die letztendlich die Verantwortung tragen, entsprechend beraten. Für uns kann darum nur der Wunsch geäußert werden, bei allen Entscheidungen, eingebunden zu werden, damit wir die Entwicklungen der Harmonisierung richtig an der Basis umsetzen können.

Aus diesem Grunde möchte ich im Rahmen meiner Ausführungen folgende Bitte klar zum Ausdruck bringen: „Es wäre wünschenswert, wenn wir an der Entwicklung der Harmonisierung von Berufsbildern in der Binnenschifffahrt eingebunden werden“. Falls die verantwortlichen Gremien der Europäischen Kommission, die verantwortlichen Sozialpartner sowie die Gremien der ZKR unser Anliegen anerkennen und die Schulen entsprechend einbinden, wurde unsere Aktivität richtig erkannt.

In Zeiten zunehmender Globalisierung und Verschmelzung der europäischen Länder lassen sich Märkte nicht mehr rein national definieren. Dies ist zugleich Herausforderung und Chance für Veränderungen. Deutschland hat als exportorientiertes, rohstoffarmes Land mit neun Nachbarstaaten und seiner besonderen Lage zwischen Ost- und Westeuropa an der internationalen Öffnung auch seines Bildungs- und Berufsbildungssystems besonderes Interesse. Dies gilt besonders gegenüber den Partnerstaaten der Europäischen Union.

Neben dem Ausbau der Mobilitätsförderung und der Kooperation in grenzübergreifenden Bildungsprojekten werden in der EU zunehmend auch strukturbildende Maßnahmen entwickelt, um die Anerkennung, Anrechnung und Transparenz von Qualifikationen und Bildungsabschlüssen zu verbessern. 

Hier sind besonders die aktuellen Initiativen zur Erarbeitung eines Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) und zur Entwicklung eines Leistungspunktesystems in der beruflichen Bildung (ECVET) zu nennen. Vor dem Hintergrund sehr heterogener Strukturen der Berufsausbildung in Europa kommt beiden Instrumenten vor allem die Funktion zu, gemeinsame Prinzipien und Verfahrensgrundsätze für die multilaterale Kooperation und die Herstellung gegenseitigen Vertrauens zu definieren. Ein Wechsel von einem Ausbildungskontext in andere muss in Zukunft ermöglicht werden.

Die europäischen Initiativen zielen nicht auf eine Harmonisierung der nationalen Bildungssysteme, haben aber orientierende und Impulswirkung  auch für die jeweiligen nationalen Bestrebungen. Eine entsprechende Diskussion zur Schaffung eines nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) hat in Deutschland begonnen. Dies soll eine höhere Flexibilität und bessere Verzahnung von Berufsbildungsangeboten durch  Vergabe von Leistungspunkte einbeziehen. Die Frage nach einer stärkeren internationalen Orientierung von Berufsausbildungsgängen stellt sich in diesem Zusammenhang. Schließlich ergeben sich durch das neue Berufsbildungsgesetz in Deutschland neue Handlungsmöglichkeiten für z. B. Auslandsaufenthalte während der Berufsausbildung. Herr Rusche wird in seinem Vortrag sicher diese Möglichkeiten, die in Europa durch das Projekt PLATINA angeboten werden, eingehen.

Wird Bildung in Europa vergleichbar?

Die Minister der Europäischen Staaten einigten sich auf Qualifikationsrahmen.

Die Bildungsministerinnen und -minister der 27 EU-Staaten haben in Brüssel mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) ein System zur europaweit einheitlichen Bewertung von Bildung endgültig angenommen.

Der „Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen" (EQR) - beziehungsweise EQF (European Qualifications Framework) - soll die Mobilität von Arbeitnehmern in der EU und ein lebenslanges Lernen fördern und vergleichbar machen. Vor drei Jahren hatten sich die Staats- und Regierungschefs auf einer Tagung des Europäischen Rates in Brüssel auf den Europäischen Qualifikationsrahmen geeinigt - ein aus acht Stufen bestehender Katalog, der Bildung europaweit vergleichbar machen soll. Diese acht Stufen reichen von grundlegenden allgemeinen Kenntnissen und Fertigkeiten (Stufe 1) bis zur Beherrschung eines hoch spezialisierten Wissensgebiets (Stufe 8).

Mit der endgültigen Annahme des Europäische Qualifikationsrahmen stehen nun auch die Mitgliedsstaaten in der Pflicht: Sie müssen bis zum Jahr 2010 ihre nationalen Qualifikationssysteme (NQR) an den Europäischen Qualifikationsrahmen koppeln. Ab 2012 sollen auch Zeugnisse und Diplome einen EQR-Verweis tragen.

Was legen die acht Kompetenzstufen des Europäische Qualifikationsrahmen fest?

• Stufe 1: Grundlegende allgemeine Kenntnisse und Fertigkeiten sowie die Fähigkeit, in einem strukturierten Kontext einfache Aufgaben unter direkter Anleitung auszuführen. Die Entwicklung von Lernkompetenz erfordert eine strukturierte Unterstützung. Diese Qualifikationen sind nicht berufsspezifisch und werden oft von Personen angestrebt, die noch keine Qualifikation besitzen.

• Stufe 2: Ein begrenztes Spektrum an im Wesentlichen konkreten und allgemeinen Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen. Die Kompetenzen werden in einem angeleiteten Kontext angewandt. Lernende lernen bis zu einem gewissen Grad eigenverantwortlich. Einige dieser Qualifikationen sind berufsspezifisch, die meisten umfassen jedoch eine allgemeine Vorbereitung auf Arbeit und Lernen.

• Stufe 3: Eine breite Allgemeinbildung und fachspezifische praktische sowie grundlegende theoretische Kenntnisse; außerdem die Fähigkeit, Aufgaben nach Anweisung auszuführen. Lernende lernen eigenverantwortlich und verfügen über gewisse praktische Erfahrungen in einem spezifischen Arbeits- oder Lernbereich.

• Stufe 4: Signifikante fachspezifische praktische und theoretische Kenntnisse und Fertigkeiten. Darüber hinaus die Fähigkeit, fachspezifische Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen anzuwenden, Probleme selbstständig zu lösen und andere zu beaufsichtigen. Lernende lernen selbstgesteuert und verfügen über praktische Arbeits- und Lernerfahrungen in üblichen oder neuen Zusammenhängen.

• Stufe 5: Breit angelegte theoretische und praktische Kenntnisse einschließlich Kenntnisse, die für einen spezifischen Arbeits- oder Lernbereich relevant sind. Darüber hinaus die Fähigkeit, Kenntnisse und Fertigkeiten zur Entwicklung strategischer Lösungen für genau definierte abstrakte und konkrete Probleme anzuwenden. Die Lernkompetenz auf dieser Stufe ist Grundlage für autonomes Lernen, und die Qualifikationen stützen sich auf operative Interaktionen in Arbeits- und Lernsituationen einschließlich Personenführung und Projektleitung.

• Stufe 6: Detaillierte theoretische und praktische Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen im Zusammenhang mit einem Lern- oder Arbeitsbereich, die teilweise an die neuesten Erkenntnisse im jeweiligen Fachgebiet anknüpfen. Diese Qualifikationen umfassen außerdem die Anwendung von Kenntnissen in den Bereichen Formulieren und Vertreten von Argumenten, Problemlösung und Urteilsfindung unter Einbeziehung sozialer und ethischer Aspekte. Qualifikationen auf dieser Stufe umfassen Lernergebnisse, die für einen professionellen Ansatz bei Tätigkeiten in einem komplexen Umfeld geeignet sind.

• Stufe 7: Selbstgesteuertes theoretisches und praktisches Lernen, das teilweise an die neuesten Erkenntnisse im jeweiligen Fachgebiet anknüpft und die Grundlage für eine eigenständige Entwicklung und Anwendung von Ideen - häufig in einem Forschungszusammenhang - darstellt. Diese Qualifikationen umfassen außerdem die Fähigkeit, Wissen zu integrieren und Urteile zu formulieren, die soziale und ethische Fragestellungen und Verantwortlichkeiten berücksichtigen und Erfahrungen mit der Bewältigung des Wandels in einem komplexen Umfeld widerspiegeln.

• Stufe 8: Systematische Beherrschung eines hoch spezialisierten Wissensgebiets und die Fähigkeit zur kritischen Analyse und Synthese neuer und komplexer Ideen und die Fähigkeit, substanzielle Forschungsprozesse zu konzipieren, zu gestalten, zu implementieren und zu adaptieren. Darüber hinaus umfassen diese Qualifikationen Führungserfahrung im Bereich der Entwicklung neuer und kreativer Ansätze, die vorhandenes Wissen und die professionelle Praxis erweitern und erneuern.

Eine Bestandsaufnahme und Prüfung der vorhandenen Berufsbilder, unter Beachtung dieser acht Stufen, in der europäischen Binnenschifffahrt, könnte folgendes ergeben:

Die Anforderung an den Beruf des Matrosen könnte im Durchschnitt bei der Einstufung der EOR-Niveaus 3 und 4 liegen. Die berufsfeldspezifischen Kenntnisse und deren Anwendung bei den ausführenden Prozessen an Bord beinhalten Kenntnisse über Techniken, Materialien und Bedienung von Instrumenten die der Stufe 3 entsprechen und darüber hinaus umfangreiche theoretische und praktische Kenntnisse und deren Anwendung die der Stufe 4 zugeordnet werden müssen.

Die Anforderung an den Beruf oder der Tätigkeit des Schiffsführers liegt bei den EQR-Niveaus 5 eventuell Niveau 6. Hier muss unterschieden werden zwischen umfangreiche theoretische und praktische Kenntnisse in einem spezialisierten Bereich des Schiffes, eine Zuordnung zur Stufe 5 und darüber hinaus detaillierte theoretische und praktische Kenntnisse in bestimmten Bereichen sowie einem kritischen Verständnis von Theorie und Grundsätzen heraus angewendet werden, die dem Niveau 6 zugeordnet wird.

Eine genau Zuordnung wird von den Sozialpartnern der Binnenschifffahrt erarbeitet und bei Einigung vorgeschlagen.

Wird durch diese Vereinbarung mehr Mobilität in der beruflichen Bildung erreicht?

Wie schon erwähnt, wird durch die Europäische Kommission ein europaweites Leistungspunktesystem vorgelegt. Dieses System mit der Bezeichnung ECVET soll Unionsbürgern die offizielle Anerkennung der in einem anderen Land erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen erleichtern.

„Zum ersten Mal in der Geschichte sind wir in der Lage, ein System zur Übertragung von Lernergebnissen in der beruflichen Bildung ins Leben zu rufen. Mit ECVET können Auszubildende ihre Ausbildung viel leichter in verschiedenen Berufsbildungseinrichtungen und in unterschiedlichen Ländern absolvieren, was zur Förderung der Mobilität der Lernenden in ganz Europa beiträgt. Dies ist umso bemerkenswerter, als es europaweit über 30.000 Einrichtungen der beruflichen Bildung gibt", erklärte der für allgemeine und berufliche Bildung, Kultur und Jugend zuständige EU-Kommissar Jän Figel.

Die Bildungssysteme in Europa sind sehr fragmentiert und häufig komplex. Dies gilt auch für die berufliche Bildung und Weiterbildung. Wegen der großen Anzahl von Qualifikationen und Verfahren, selbst innerhalb der einzelnen Länder, ist die Übertragung der in einem bestimmten System erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in ein anderes System bislang sehr schwierig.

Das europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) soll nun die Mobilität der Bürger fördern und ihnen einen besseren Zugang zum lebenslangen Lernen ermöglichen, unabhängig davon, ob dies in einem formellen, nicht formellen oder informellen Rahmen geschieht. Bei ECVET werden Einheiten von Lernergebnissen definiert und mit einer bestimmten Leistungspunktzahl verbunden. Dies erlaubt den für die Ausstellung von Qualifikationen zuständigen Einrichtungen in den Mitgliedstaaten, die anderswo erworbenen Lernergebnisse und die damit verbundenen Leistungspunkte in ihr eigenes Qualifikationssystem für berufliche Bildung zu übertragen.

ECVET ist in vollem Umfang kompatibel mit dem europäischen System zur Anrechnung von Studienleistungen im Hochschulbereich und mit den nationalen Systemen zur beruflichen Bildung. Der Vorschlag der Kommission erfolgt allerdings nur in Form einer Empfehlung, die nun dem Europäischen Parlament und dem Rat vorgelegt wird. Den Mitgliedstaaten steht es in der Folge frei, diesem System auf freiwilliger Basis beizutreten und es nach eigenen Modalitäten umzusetzen. Die Kommission hat ebenfalls einen Vorschlag für einen Bezugsrahmen vorgelegt, mit dessen Hilfe die Mitgliedstaaten ihre bewährten Verfahren in der beruflichen Aus- und Weiterbildung besser austauschen könnten. Der europäische Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung, der Gegenstand einer separaten Empfehlung ist, soll zu mehr Transparenz und Kohärenz der in diesem Bereich ergriffenen politischen Maßnahmen beitragen.

Verhältnis von EQR und NQR

In dem Dokument zum EQR wird mehrfach auf die Freiwilligkeit des EQR und die Zuständigkeit der einzelnen Länder für ihre Qualifikationssysteme und die Zuordnung ihrer Qualifikationen hingewiesen.

Weiterhin wird in dieser Schrift deutlich gemacht, dass die verbindliche Verpflichtung nationaler Bildungs- und Ausbildungsbehörden zur Einhaltung einer Reihe vereinbarter Ziele, Grundsätze und Verfahren Voraussetzungen für seine Einführung ist.

Wer könnte Nutzer dieser Qualifikationsrahmen sein?

Nutzer eines Qualifikationsrahmens sind alle an der Bildung beteiligten Akteure. In der Berufsbildung sind dies neben Bund und Länder, in Deutschland, die Sozialpartner, die Unternehmer, die Kammern, Zertifizierungseinrichtungen, Bildungsanbieter und nicht zuletzt Einzelpersonen.

Im Bildungssystem sollen sich mit einem kompetenzorientierten Referenzrahmen Bildungsangebote abschlussneutral darstellen und aufeinander beziehen und Lernergebnisse qualifikations- und bildungsbereichübergreifend anrechnen lassen. Dabei können z. B. flexiblere Zu- und Übergänge innerhalb der beruflichen Bildung sowie Durchlässigkeit zwischen dem beruflichen und hochschulischen Bildungssystem durch gegenseitige Anrechnung möglich werden. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer hätten die Möglichkeit, mit Hilfe von vorhandenen NQR, erworbene oder noch zu erwerbende Qualifikationen besser zu lesen und würde für diese die Ergebnisse besser verstehen lassen. Dies würde zu formalen Bildungsabschlüssen die beruflichen Erfahrungen einschließen. 

Weiterhin könnte dies für den Einzelnen bedeuten, dass die Förderung des Lebensbegleitenden Lernens u.a. durch leichteren Zugang zum Erwerb einer ersten Qualifikation verbessert wird. Es könnte bedeuten, dass die Vermeidung von vielfachen Warteschleifen, von unnötigem Zeitaufwand und von Sackgassen beim Qualifikationserwerb vermieden würde. Die Verknüpfung von formalen und informellen Lernen sowie eine bedarfsgerechte Orientierung im Bildungs- und Beschäftigungssystem für eine Weiterqualifizierung, einen Arbeitsplatzwechsel und die Transparenz vorhandener Kompetenzen, könnte besser genutzt werden.

Werden in der Zukunft nur noch Module in der beruflichen Bildung angeboten? 

Modularisierung ist zu einem Schlüsselwort der europäischen Bildungsdebatte geworden. Ausgehend von dem Bologna-Prozess, in dem sich die EU-Bildungsminister verpflichtet haben, ein flächendeckendes Angebot für Hochschulabschlüsse bis 2010 zu realisieren, läuft derzeit eine Modularisierungswelle an den Hochschulen.

Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich im Rahmen des Brügge-Kopenhagen-Prozesses für die Berufliche Bildung ab. Hier ist ebenfalls die Einführung, des angesprochenen Kreditpunktesystems geplant.

Für das Funktionieren dieser Kreditpunkte (ECVET) sollen die nationalen Ausbildungen in verrechenbare units zerlegt werden.

Wird die Folge der Module eine Auflösung des dualen Systems bedeuten?

In der deutschen Debatte wird schon seit längerem aus bestimmten politischen Richtungen das so genannte Berufsprinzip hinterfragt. Das Berufsleben der Zukunft, so hört man immer wieder, sei die Patchwork-Biographie. Dafür brauche man keine berufsbezogene Ausbildung. Besser sei es daher, immer nur die Qualifikationen zu erwerben, die man gerade für die aktuelle Tätigkeit benötigt. Mindestens aber müsse sich die Berufsausbildung vom starren Grundschema einer mindestens dreijährigen Facharbeiter- bzw. Fachkraftausbildung verabschieden und mehr auf wechselnde betriebsspezifische Bedarfe eingehen. Ausbildungsordnungen müssten flexibler werden und dürften Betriebe nicht zwingen etwas auszubilden, was sie momentan nicht leisten wollten oder könnten. In diesem Falle steht Modularisierung für zu hohe Ausbildungskosten, Überregulierung von Ausbildungsnormen, Starrheit des dualen Systems, Langsamkeit von Neuordnungsprozessen usw. 

Zum anderen wird Modularisierung oft als eine  besonders intelligente Lösung des Benachteiligtenproblems beschrieben. Seit Jahren bekommen bekanntlich, gerade in Deutschland, Hunderttausende von Jugendlichen keinen Ausbildungsplatz. Von Arbeitgeberseite wird gerne behauptet, dass dies zum Großteil auf mangelnde Bewerbereignung zurückzuführen sei und man diesen Benachteiligten mehr helfen würde, wenn man ihnen praxisbetonte Teilausbildungen mit wenig Theorieinhalten anbieten würde. Diese Teilausbildungen wären Versatzstücke aus den bestehenden Ausbildungsberufen. Dazu könnten dann die Berufe in separat zertifizierbare Module zerlegt werden. In diesem Fall steht Modularisierung für einen vermeintlich sozialpädagogischen Ansatz. Durch häppchenweise Ausbildung sollen Jugendliche zunächst in einfache Tätigkeiten hineinwachsen und später die Ausbildung step by step komplettieren, bis sie dann irgendwann möglicherweise doch das Facharbeiterniveau erreichen. 

Modularisierung eignet sich für jede Blickrichtung

Man sieht an diesen Beispielen schon, dass Modularisierung ein schillernder Begriff ist, der ganz unterschiedliche Problemstellungen abdecken soll, die oftmals in der Diskussion unzulässig vermengt werden. 

Module als ein didaktisches Konzept, bei dem es letztlich um geeignete Methoden der Sequenzzierung und Strukturierung von Lernen geht, können sinnvoll sein, um z. B. Kurssysteme in Schulen oder Hochschulen zu gestalten. Durch den Einsatz von Modulen können etwa Wahlmöglichkeiten innerhalb eines Bildungsganges gefördert werden.

Darüber hinaus können Module in der Berufsbildung wie im Studium auch Inhalte bezeichnen, die unterschiedliche Bildungsgänge / Ausbildungsberufe miteinander verbinden und gemeinsame Inhalte für Berufsgruppen oder Berufsfelder definieren. Sie können als Wahlpflichteinheiten innerhalb eines Ausbildungsberufes individuelle Schwerpunktsetzungen oder Spezialisierungen ermöglichen. 

Modularisierung regelt den Arbeitsplatz 

Die didaktische Modularisierung trifft aber nicht den Kern der gegenwärtigen Auseinandersetzung. Diese handelt eher von den abschlussbezogenen, formalisierten Ausbildungsgängen. Diese beiden Aspekte didaktische Binnendifferenzierung und Fragmentierung von Ausbildungsberufen sind keineswegs dasselbe. In der Diskussion über Berufsausbildung geht es vor allem um eine Aufspaltung von Bildungsgängen in Teilabschlüsse und Niveaustufen. Das wird auch durch die neuen Bestrebungen zur Wiederbelebung der „Stufenausbildung“, die von der jetzigen Regierung in der abgeschlossenen Neufassung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) durchgesetzt haben. Hier wird neu vorgeschrieben (vgl. § 5 Abs.2), dass künftig in jedem Neuordnungsverfahren „stets geprüft werden soll“, ob eine komplette Berufsausbildung in einzelne Teilabschlüsse zerlegt werden kann. 

In der Binnenschifffahrt währe eine Überlegung, die Stufenausbildung umzusetzen, ein interessanter Ansatz. Viele Jugendliche sind, nach Einführung der Neuordnung im Jahre 2005 in Deutschland, überfordert. Die gestufte Ausbildung könnte hier für den Matrosen, der dann nur 2 Jahre die Berufsausbildung durchläuft, eine Lösung sein. Der jenige, der später das Ziel Schiffsführer vor Augen hat, würde den dreijährigen Ausbildungsgang durchlaufen. Diese Überlegung sollte von den Sozialpartnern aufgegriffen und in einer Neuordnung diskutiert werden.

Aber selbst wenn man die Industriesoziologie beiseite lässt, wird man in der Modularisierung keinen praktischen Nutzen erkennen können. Was sollte gewonnen sein, wenn man die gegenwärtig rund 350 Ausbildungsberufe in vielleicht gar 3.500 Module mit entsprechend vielen Teilabschlüssen aufspaltet? Diese Idee ist nicht ganz abwegig, weil es tatsächlich in NRW bereits ein Projekt im Handwerk gegeben hat, bei dem versuchsweise aus einer Berufsausbildung zehn Teilausbildungen gemacht wurden. Aber dadurch wird in Wahrheit alles nur komplizierter. 

Erstens werden am Ende weniger Jugendliche einen Facharbeiterabschluss erreichen, was bezogen auf den gesamten Arbeitsmarkt mittelfristig einem allgemeinen Absinken des Qualifikationsniveaus gleichkäme. Mag sein, dass die Arbeitgeber sich davon kurzfristige Lohnkosteneinsparungen versprechen, da sie Minderqualifizierte natürlich auch niedriger einstufen können. In diesem Sinne ist die Berufsausbildung ja ein zentraler Eckwert aller Tarifverträge: Gleichwohl stehen solche Konzepte im völligen Gegensatz zu den großen Trends, die auch empirisch gut belegt sind. Und die besagen, dass die Arbeitsplätze für Niedrigqualifizierte kontinuierlich abnehmen. Langfristig also eine Sackgassenpolitik.

Zweitens werden sich die Ausbildungszeiten unnötig verlängern. Die Übergänge zwischen den Modulen werden vielfach nur schwierig und mit Verzögerung zu realisieren sein. Aus dreieinhalb Jahren Ausbildung könnten dann ganz leicht sechs Jahre werden. Der „ewige Student, über den oft und gern gelacht wird, würde dann durch den „ewigen Auszubildenden“ ergänzt. Aus dem britischen Modulsystem wissen wir, dass man inzwischen Dutzende von Zertifikaten erwerben muss, um auf dem Niveau eines Meisters in unserem System angekommen zu sein.

Zusammenfassend kann man die Modularisierung in der Berufsausbildung derzeit nicht als einen Weg zu mehr Dynamik und Zukunftsorientierung ansehen, die z. B. Deutschland als einem exportorientierten Hochqualifikationsland bitter nottäte, sondern man kann darin eher einen Rückschritt zu mehr Fragmentierung und mehr Segmentierung sowie zur Entstehung eines zweiten unterwertigen Ausbildungsmarktes erkennen. Ob Modularisierung etwas mit Individualisierung oder überhaupt mit Bildungstheorie zu tun hat, sollte man hinterfragen. Viel wahrscheinlicher ist, dass es sich um ein rein bildungsökonomisches Konzept handelt. Es gibt jedenfalls keine verwertbaren Belege dafür, dass jemand in einem modularisierten System besser lernt, schneller lernt, mehr lernt, weiter kommt als in einem System ganzheitlich organisierter Ausbildungsberufe. Das scheint mir auch nicht das wahre Ziel der Veranstaltung zu sein. Es könnte eher darum gehen, Ausbildungsmöglichkeiten einzuschränken, ohne dass der Sozialstaat vollends sein Gesicht verliert. 

Aus einem Blickwinkel gibt es eigentlich keinen überzeugenden Grund, warum man alle Jugendlichen so ausbilden soll, dass sie in einer anspruchsvollen Arbeitswelt mithalten können, wenn doch gleichzeitig gar nicht genug Arbeit angeboten wird. Wer die These vertritt, der Gesellschaft gehe die Arbeit aus, der muss ein Problem haben mit der Forderung „Qualifizierte Ausbildung für alle Jugendlichen“. Und diese Forderung ist immer noch sehr anerkannt in dieser Republik. 

Aus Arbeitnehmersicht sieht dieser Sachverhalt etwas anders aus. Bildungsverzicht ist unter keinen Umständen akzeptabel und schadet gerade den Bildungsbenachteiligten. Ökonomisch gesprochen ist Bildung das Kapital der Arbeitnehmer, das es zu mehren gilt. Der Zusammenhang zwischen Bildungsungleichheit, Persönlichkeitsentwicklung und sozioökonomischen Lebenschancen ist von der Sozialforschung vielfach dargestellt worden. Bildungsbenachteiligung erhöht erwiesenermaßen sogar das Mortalitätsrisiko. Lebensqualität und Lebenserwartung werden nicht zuletzt durch die Verwertung von Bildungsressourcen auf dem Arbeitsmarkt vermittelt (BECKER 1998 S. 136). 

Deshalb müssen die Probleme da gelöst werden, wo sie entstehen, nämlich im Beschäftigungssystem. Nicht Destabilisierung des Ausbildungssystems ist die Lösung, um die „zweite Schwelle“ ggf. noch höher zu setzen, sondern bestmögliche Ausbildung für jedermann. Modularisierung überzeugt unter diesem Aspekt bisher nicht.

Zusammenfassend:

Ob nun die Modularisierung, nationale oder europäische Qualitätsrahmen oder noch neu zu definierende Möglichkeiten die Berufsausbildung in Deutschland und/oder in Europa bestimmen, ist nicht Thema der heutigen Tagung. Diese Fragen müssen, wie ich schon am Anfang erwähnte, andere treffen.

Wir möchten die Harmonisierung in der Binnenschifffahrt weiter bringen.

Warum wir eine Harmonisierung für notwendig halten habe ich schon ausgeführt und wiederhole den Ansatz gerne: „Die Binnenschifffahrt auf dem europäischen Wasserstraßennetz benötigt klare und eindeutige Regeln zur Bemannung ihrer Schiffe. Um hier ein Regelwerk aufstellen zu können, ist ein Rahmen zur Anerkennung beruflicher Qualifikationen in Europa notwendig. Die von uns angestrebte Harmonisierung wird sicher die Entwicklung fördern und die berufliche Mobilität und Beschäftigungsfähigkeit der Besatzungen in der europäischen Binnenschifffahrt fördern.

Es wäre wünschenswert, wenn ein europäischer Rahmen definiert würde, den die auf nationaler Ebene festgelegten Berufsbilder erfüllen müssen. Aus diesem Grund bleibt zunächst zu den als mindestens geforderten Kenntnissen und Fertigkeiten weiterer Raum für eine nationale Ergänzung der Berufsbilder. Die nationale Ergänzung kann durch die Sozialpartner unter Beachtung der  entsprechenden Richtlinien erfolgen.

Wenn man unter dem obigen Gesichtspunkt das gesamte berufliche Umfeld der Binnenschifffahrt betrachtet, so müssten Mindeststandards für die Berufsbilder bzw. Funktion Matrose und Schiffsführer in der angestrebten Harmonisierung festgelegt werden. 

Die Eckpunkte können z. B. an Arbeitsbereichen mit zu beschreibenden Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen erfolgen.

Wenn ich zum Schluss noch einem Wunsch äußern darf, wäre es schön, wenn wir in Deutschland die Ausbildung zum Schiffsführer/in ähnlich verbessern wie die Erstausbildung. Der Schiffsführer/in muss mindestens den gleichen Stellenwert wie ein Meister in der Industrie haben.

Danke
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